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Die 48. Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschließt:
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Bonn, 14. - 16. Oktober 2022
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert die Bundesregierung dazu auf, jetzt und
zukünftig 
sicherzustellen, dass die individuellen Fluchtgründe schutzsuchender
Menschen 
weiterhin in einem Asylverfahren innerhalb eines Landes der EU vorgetragen
werden 
können und Asylanträge in jedem Fall inhaltlich geprüft werden.
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Asylschnellverfahren an den EU-Außengrenzen, die Inhaftierungen von
Asylsuchenden in 
den EU-Staaten sowie die Fiktion der Nichteinreise lehnen wir kategorisch ab.
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Verträge und Abkommen mit Drittstaaten zum Aufbau von Auffangstrukturen
und Lagern für 
Menschen, die in der EU einen Asylantrag stellen wollen, lehnen wir ab.

3.8

9

Jede Form finanzieller Unterstützung an staatliche und nichtstaatliche
Einrichtungen 
(z.B.Küstenwachen, Grenzschutz- und Sicherheitsbehörden in Drittstaaten)
innerhalb und 
außerhalb der EU, die sich an Zurückweisungen, erzwungenen
Rückführungen und der 
Verhinderung der Asylantragstellung in einem sicheren Land beteiligen, oder
diese 
organisieren, lehnen wir ab.
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Begründung

Die tiefe Spaltung innerhalb der EU im Umgang mit Migration und die ungelöste Frage
einer solidarischen Politik bei der Aufnahme von Geflüchteten und Migrant*innen führt
zu Lösungsvorschlägen, die schutzsuchende Menschen daran hindern sollen, einen
Asylantrag in einem Schutz bietenden Land innerhalb der EU zu stellen.

Die Europäische Union stellt Herkunfts- und Transitstaaten umfassende finanzielle Mittel
sowie materielle Ressourcen und Ausbildungsmaßnahmen zum Zwecke der
Verhinderung von Migrationsbewegungen und Flucht zur Verfügung. Zu den Ländern
zählen u.a. Libyen, Marokko, Tunesien, Niger. Dies erfolgt unter Missachtung von
Menschenrechte und dem Recht auf Asylantragstellung. Die deutsche Bundesregierung
steht hier in der Verantwortung.

Die Idee, Lager und Auffangstrukturen in Drittstaaten aufzubauen, ist ein Beispiel für
den Versuch, die Menschen am Erreichen der EU-Außengrenzen zu hindern. Wir wollen
sicherstellen, dass ein individueller Asylantrag innerhalb eines EU-Landes gestellt
werden kann.

weitere Antragsteller*innen

Antje Möller (KV Hamburg-Eimsbüttel); Annika Fischer-Uebler (KV Berlin-Neukölln);
Manuel Muja (KV Hamburg-Mitte); Sebastian Dorsch (KV Hamburg-Eimsbüttel); Elina
Schumacher (KV Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg); Thomas Schaefer (KV Erfurt); Astrid
Rothe-Beinlich (KV Erfurt); Jennifer Jasberg (KV Hamburg-Bergedorf); Gerhard Delfs (KV
Hamburg-Eimsbüttel); Michael Gwosdz (KV Hamburg-Eimsbüttel); Kasimir Cesare
Saladin Heldmann (KV Berlin-Pankow); Svenja Borgschulte (KV Berlin-Pankow); Tareq
Alaows (KV Wesel); Maike Pfuderer (KV Stuttgart); Juliane Papendorf (KV Hamburg-
Eimsbüttel); Tino Gaßmann (KV Unstrut-Hainich); Claudia Laux (KV Ahrweiler); Alske
Rebekka Freter (KV Hamburg-Nord); Anna Hoppenau (KV Berlin-Neukölln); sowie 89
weitere Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrün eingesehen werden können.
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